
 

24.11.2011 

 
 
 
 
 
 

Entsorgungsnachweis Bahnschwellen 
 

Wer Ortsverein     

 Name / Funktion    

 Tel. / E-Mail     

 

Wann Jahr      

 

Gartenareal Nummer / Name     

  

 

Parzelle(n) Parzellennummer(n)     

 

      

 

      

 (Bitte wenn möglich Plan beilegen)  

 

Wieviel Anzahl Bahnschwellen      

  

 

 

Zürich,  Unterschrift Vertreter/in Ortsverein    

 

 

 

Von Entsorgungsunternehmen auszufüllen: 

Entsorgte Eisenbahnschwellen in Kilogramm:   

Preis für die Entsorgung (Fr.):     

 

Zürich,                              Visum Entsorgungsunternehmen    

 
 

 

Der Ortsverein sendet das Formular vollständig ausgefüllt an: 

Grün Stadt Zürich; Landwirtschaft, Pachten und Mieten; Beatenplatz 2; 8001 Zürich 

 
(Anleitung siehe Rückseite) 

Stadt Zürich 

Grün Stadt Zürich 
Landwirtschaft, Pachten und Mieten 
Beatenplatz 2 

CH-8001 Zürich 
 
www.stadt-zuerich.ch/gsz 

 
Ihre Kontaktperson: 
Michael Thalmann 

Direktwahl +41 44 412 46 85 
michael.thalmann@zuerich.ch 



 

24.11.2011 

 
Anleitung  

zur korrekten Beantragung von Sanierungsbeiträgen für Bahnschwellen 

 
Sanierungsbeiträge können nur bezogen werden, wenn Grün Stadt Zürich ein Inventar der 
vorhandenen Eisenbahnschwellen des jeweiligen Ortsvereins vorliegt und die betroffenen 
Parzellen darin entsprechend vermerkt sind. 

 

 Die Entsorgungsausweis-Formulare sind vollständig ausgefüllt an die angegebene 
Adresse einzusenden.  

 Wichtig sind insbesondere die Angabe der sanierten Parzellen und der Anzahl entsorgter 
Bahnschwellen (für einen Abgleich mit dem Inventar), sowie der entsorgten Menge in 
Kilogramm (für die Auszahlung des Beitrags).  

 Bitte beachten Sie, dass ein Teil des Formulars vom Entsorgungsunternehmen ausgefüllt 
werden muss. Legen Sie allfällige separate Quittungen und Bestätigungen des 
Entsorgungsunternehmens dem Formular bei.  

 Bitte legen Sie dem Formular ebenfalls einen Einzahlungsschein bei, lautend auf den 
Verein. Die Entsorgungsbeiträge werden nur an die Ortsvereine ausbezahlt, die allfällige 
Vergütung an den/die Parzellenpächter/in ist Sache des Ortsvereins. 

 


